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seinem entsagungsvollen Einsatz ist uch das her Vergleich der unterschiedlichen Finanzıe-
Zustandekommen dieses Bandes, der wiederum rungssysteme der Kirchen un! Religionsgesell-
ınen /Zeitraum Von fünf Jahren behandelt, schaften geboten. Dadurch wird jene wertvolle
en Selbstverständlich onnte nicht jede Hintergrundinformation geboten, einerseılts für
Veröffentlichung berücksichtigt werden, ©5 wWar die derzeit Österreich immer wleder aufbre-
e1INe Auswahl effen, die ber alle edeuten- chende Diskussion den sogenannten „Drivı-
deren Publikationen erfadfst. In drei Abschnitten legiencharakter“ onkordatär vereinbarter Hilfe-
(Hilfswissenschaften, Quellen, Bearbeitungen), stellungen seitens des Öösterreichischen Staates
innerhalb welcher eıne weıitere Themendifferen- un! andererseıits für die Zu nreflektiert
zierung erfolgt, werden die einzelnen ıte aNnge- idealistische orderung nach größerer Freiwillig-
führt. Von der allgemeinen Landeskunde über keit hinsichtlich einer Beitragsleistung für die
die Kirchen- unı Religionsgeschichte Zu Ver- Kirchen.

Der utor stellt daher ınen finanzwissenschaft-einswesen reicht das breite Spektrum der aufge-
LOINIMNENeEN Arbeiten. Das Werk stellt ınen Vel - lichen Problemzugang den Anfang seiner
läßlichen Führer den geistigen Leistungen auf Arbeit un: kizziert zunächst die sonstigen
dem Gebiet der Oberösterreich betreffenden Finanzierungssysteme anhand VO:  > Beispielen:
Geschichtsforschung dar und ermöglicht dem Spenden- un Kollektensystem (USA, IRL),
Wissenschaftler Zugänge, die sich SONS sehr Kirchensteuersysteme (D, 5), eueTe steuer-
muühsam erschließen müßte Gelegentlich iche Lösungen VO)  3 Teilzweckbindung VO  j DPer-
besonders be1l Publikationen über geschichtliche sonalsteuern mıiıt Optionsmöglichkeit (I, Im
Persönlichkeiten wären freilich detailliertere ersten Hauptteil wendet sich dann der
Angaben wünschenswert SEWESEN. Wer eIw; Finanzierung anerkannter Kirchen un! eli-
wissen möchte, ob über Florian Oberchristl] der gionsgesellschaften in Österreich sowohl hin-
Friedrich Pesendortfer 1im Berichtszeitraum Ab- sichtlich der Staatsleistungen wI1Ie auch des
handlungen erschienen sind, wird vergeblich Kirchenbeitragssystemes Im zweıten aupt-
suchen. Dafs sS1e biographisch umfangreich VO'  - teil wird dem die komplexe Situation Frank-

Panger] ihrer Arbeit über „Die Linzer reich gegenübergestellt, abgesehen VoNn den
Domkapitulare” behandelt wurden, ist nicht Kolonien und drei Departements, für die Staats-
teststellbar. Ich bın mMIr freilich bewußt, da{s die kirchenrechtliche Sonderregelungen gelten (Bas-
Realisierung des ausgesprochenen Wunsches Rhin, Haut-Rhin, oselle), die innerkirch-
den Arbeitsaufwand un! den Umfang des lichen un! sozlalen Auswirkungen des auf
'erkes stark erhöhen würde. Kollekten verwlesenen Irennungssystems (ein-
1INZ Rudolf Zinnhobler schließlich ınes staatlichen Subventionsver-

botes) aufgrund der ernüchternden Wirklichkeit
der „Spendenfreudigkeit” der Franzosen sehr

KIRCHENRKRECH!IT deutlich hervortreten. Der uUuftOr kann diesbe-
züglich auf die Ergebnisse eiınes Studienauftf-
enthaltes Strafßburg, insbesondere bei Prof.

SIEGEL Die Finanziıerung anerkann- Kene Metz, zurückgreifen.
ler Kırchen und Religionsgemeinschaften. kın Ver- Im abschließenden Kapitel über die Funktio-
gleich zwischen Österreich un: Frankreich. nalıtät un! Marktgerechtigkeit der besproche-
(Linzer Kanonistische Reihe Nnıversi- nen Finanzlerungssysteme begründet als
tätsverlag Rudolf£ Irauner, Liınz 1994 XIV+196). Desiderata eine verstärkte konstruktive Aus-
art. 268,-. einandersetzung der Kirchen mıit Öffent-
In dieser der Linzer juridischen Fakultät lichkeitsarbeit und den rundgedanken des
erstellten Dissertation bietet der utor ine über- Marketings. „Im Idealfall sollte eın modernes
sichtliche Bestandsaufnahme der sehr unter- Finanzierungssystem sowohl auf allzu strengen

verzich-schiedlichen vermögensrechtlichen Beziehungen Leistungs-Gegenleistungs-Altruismus
Von 'aa: und Kirche sowohl ın Österreich wWwI1e ten, wI1e auch die Zwangsverbindung VO:  } Mıiıt-
Frankreich, die sich einerseıts durch etailge- gliedschaft un Beitragsleistung lockern”, wobel
Maue Behandlung (zum Beispiel Schulkreuze, der uUuftor spezle: die in talıen un! Spanien
Aufsicht bei Schulgottesdiensten, Privatschulen Jungst eingeführten Modelle denkt (> 172).
etc.) un! andererseits durch rechtspolitische wie Der Herausgeber der vielversprechenden CI  [l

wirtschaftsanalytische Überlegungen auszeich- eihe „Linzer Kanonistische Beiträge”, Prof.
net. DDr. Herbert Kalb, fügte eın pragnantes Nach-
Wenngleich auch notwendige rechtstheoretische wort ZU[T tuellen politischen Diskussion über
Diskussionen dem Nichtjuristen nicht erspart die Finanzierung anerkannter Kirchen un:
bleiben, wird insgesamt doch eın sehr anschauli- Religionsgesellschaften ın Österreich Das gut
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seinem entsagungsvollen Einsatz ist auch das 
Zustandekommen dieses Bandes, der wiederum 
einen Zeitraum von fünf Jahren behandelt, zu 
danken. Selbstverständlich konnte nicht jede 
Veröffentlichung berücksichtigt werden, es war 
eine Auswahl zu treffen, die aber alle bedeuten­
deren Publikationen erfaßt. In drei Abschnitten 
(Hilfswissenschaften, Quellen, Bearbeitungen), 
innerhalb welcher eine weitere Themendifferen­
zierung erfolgt, werden die einzelnen Titel ange­
führt. Von der allgemeinen Landeskunde über 
die Kirchen- und Religionsgeschichte zum Ver­
einswesen reicht das breite Spektrum der aufge­
nommenen Arbeiten. Das Werk stellt einen ver­
läßlichen Führer zu den geistigen Leistungen auf 
dem Gebiet der Oberösterreich betreffenden 
Geschichtsforschung dar und ermöglicht dem 
Wissenschaftler Zugänge, die er sich sonst sehr 
mühsam erschließen müßte. Gelegentlich -
besonders bei Publikationen über geschichtliche 
Persönlichkeiten - wären freilich detailliertere 
Angaben wünschenswert gewesen. Wer etwa 
wissen möchte, ob über Florian Oberchristi oder 
Friedrich Pesendorfer im Berichtszeitraum Ab­
handlungen erschienen sind, wird vergeblich 
suchen. Daß sie biographisch umfangreich von 
K. Pangerl in ihrer Arbeit über "Die Linzer 
Domkapitulare" behandelt wurden, ist nicht 
feststellbar. Ich bin mir freilich bewußt, daß die 
Realisierung des ausgesprochenen Wunsches 
den Arbeitsaufwand und den Umfang des 
Werkes stark erhöhen würde. 
Linz Rudolf Zinnhobler 

KIRCHENRECHT 

• SIEGEL RAINER, Die Finanzierung anerkann­
ter Kirchen und Relisionsgemeinschajten. Ein Ver­
gleich zwischen Osterreich und Frankreich. 
(Linzer Kanonistische Reihe - Bd. 1). Universi­
tätsverlag Rudolf Trauner, Linz 1994. (XIV+196). 
Kart. S 268,-. 
In dieser an der Linzer juridischen Fakultät 
erstellten Dissertation bietet der Autor eine über­
sichtliche Bestandsaufnahme der sehr unter­
schiedlichen vermögensrechtlichen Beziehungen 
von Staat und Kirche sowohl in Österreich wie in 
Frankreich, die sich einerseits durch detailge­
naue Behandlung (zum Beispiel Schulkreuze, 
Aufsicht bei Schulgottesdiensten, Privatschulen 
etc.) und andererseits durch rechtspolitische wie 
wirtschaftsanalytische Überlegungen auszeich­
net. 
Wenngleich auch notwendige rechtstheoretische 
Diskussionen dem Nichtjuristen nicht erspart 
bleiben, wird insgesamt doch ein sehr anschauli-
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eher Vergleich der unterschiedlichen Finanzie­
rungssysteme der Kirchen und Religionsgesell­
schaften geboten. Dadurch wird jene wertvolle 
Hintergrundinformation geboten, einerseits für 
die derzeit in Österreich immer wieder aufbre­
chende Diskussion um den sogenannten "Privi­
legiencharakter" konkordatär vereinbarter Hilfe­
stellungen seitens des österreichischen Staates 
und andererseits für die allzu unreflektiert 
idealistische Forderung nach größerer Freiwillig­
keit hinsichtlich einer Beitragsleistung für die 
Kirchen. 
Der Autor stellt daher einen finanzwissenschaft­
lichen Problemzugang an den Anfang seiner 
Arbeit und skizziert zunächst die sonstigen 
Finanzierungssysteme anhand von Beispielen: 
Spenden- und Kollektensystem (USA, IRL), 
Kirchensteuersysteme (D, CH, S), neuere steuer­
liche Lösungen von Teilzweckbindung von Per­
sonalsteuern mit Optionsmöglichkeit (I, E). Im 
ersten Hauptteil wendet er sich dann der 
Finanzierung anerkannter Kirchen und Reli­
gionsgesellschaften in Österreich sowohl hin­
sichtlich der Staatsleistungen wie auch des 
Kirchenbeitragssystemes zu. Im zweiten Haupt­
teil wird dem die komplexe Situation in Frank­
reich gegenübergestellt, wo - abgesehen von den 
Kolonien und drei Departements, für die staats­
kirchenrechtliche Sonderregelungen gelten (Bas­
Rhin, Haut-Rhin, Moselle), - die innerkirch­
lichen und sozialen Auswirkungen des auf 
Kollekten verwiesenen Trennungssystems (ein­
schließlich eines staatlichen Subventionsver­
botes) aufgrund der ernüchternden Wirklichkeit 
der "Spendenfreudigkeit" der Franzosen sehr 
deutlich hervortreten. Der Autor kann diesbe­
züglich auf die Ergebnisse eines Studienauf­
enthaltes in Straßburg, insbesondere bei Prof. 
Rene Metz, zurückgreifen . 
Im abschließenden Kapitel über die Funktio­
nalität und Marktgerechtigkeit der besproche­
nen Finanzierungssysteme begründet er als 
Desiderata eine verstärkte konstruktive Aus­
einandersetzung der Kirchen mit Öffent­
lichkeitsarbeit und den Grundgedanken des 
Marketings. "Im Idealfall sollte ein modemes 
Finanzierungssystem sowohl auf allzu strengen 
Leistungs-Gegenleistungs-Altruismus verzich­
ten, wie auch die Zwangsverbindung von Mit­
gliedschaft und Beitragsleistung lockern", wobei 
der Autor speziell an die in Italien und Spanien 
jüngst eingeführten Modelle denkt (S. 172). 
Der Herausgeber der vielversprechenden neuen 
Reihe "Linzer Kanonistische Beiträge", Prof. 
DDr. Herbert Kalb, fügte ein prägnantes Nach­
wort zur aktuellen politischen Diskussion über 
die Finanzierung anerkannter Kirchen und 
Religionsgesellschaften in Österreich an. Das gut 
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esbare un: durch umfangreich gesammeltes NIS- un! Ausdrucksweise verbinden, ohne da{(ßs
Datenmaterial interessante Buch bietet 1n seiner S1e sich dadurch208  Kirchenrecht  lesbare und durch umfangreich gesammeltes  nis- und Ausdrucksweise verbinden, ohne daß  Datenmaterial interessante Buch bietet in seiner  sie sich dadurch ... der menschlichen und spezi-  Kürze eine wirkliche Orientierungshilfe und  fisch kirchlichen Verantwortung entziehen“ (7).  Klärung für jene Debatten über Kirchenfinan-  Das sehr übersichtlich gegliederte, in klarer  zierung, wie sie sich in der pastoralen Praxis  Sprache verfaßte und trotz der anspruchsvollen  immer wieder ergeben. In der gleichen Reihe sol-  len demnächst weitere staatskirchenrechtliche  Gedankenführung gut lesbare Werk ist in drei  Kapitel gegliedert. Besondere Erwähnung ver-  und kanonistische Arbeiten erscheinen, einer-  dient das persönliche Geleitwort aus der Feder  seits eine Dissertation über „die Kirche und ihre  Hans Dombois’ selbst. Dieser anerkennt darin  Einrichtungen als Tendenzbetriebe unter beson-  die Arbeit als eine, welche die Intention seines  derer Berücksichtigung der kath. Kirche“ (von  Lebenswerkes trifft, bescheinigt ihr verständige  Ch. Eibensteiner) und andererseits eine Hand-  und fachkundige Bearbeitung und würdigt ihre  reichung für Seelsorger zum Trauungsprotokoll,  ökumenische Bedeutung.  „Eherecht in der Praxis“ (von H. Kalb, S. Leder-  Kapitel I bereitet den Boden für die Darlegung  hilger). Auf diese Publikationen sei bereits jetzt  beziehungsweise das Verständnis der Lehren  verwiesen.  Hans Dombois’, welche dieser besonders in und  Linz  Severin J. Lederhilger  aus der Auseinandersetzung mit den wesent-  lichen Vorgaben evangelischer Rechtstheologie  entwickelte. In diesem ersten Kapitel werden  M _ LEDERHILGER SEVERIN J., Das „ius divi-  evangelische Positionen zum ius divinum an  num“ bei Hans Dombois. (Kirche und Recht,  Hand herausragender Entwürfe, welche zu-  Bd. 20). Plöchl, Wien 1994. (XXXVIII + 210). Kart.  gleich die für die Entwicklung wichtigsten Etap-  S 410,-.  pen verkörpern (u.a. Martin Luther, Christian  Spätestens seit der radikalen Infragestellung des  Tomasius, Rudolf Sohm, Uvo Andreas Wolf, Karl  Kirchenrechts überhaupt und damit seines  Barth, Johannes Heckel, Erik Wolf) dargelegt  Rechtscharakters durch Rudolf Sohm ist sich die  (1-79).  Kanonistik dessen bewußt, daß sie sich den viel-  Kapitel ]I stellt das ius divinum in der Kirchen-  fältigen Herausforderungen durch die evangeli-  rechtstheologie von Hans Dombois vor (80-146).  sche Rechtstheologie stellen muß. Daß diese  Dombois erweist sich als Vertreter einer monisti-  Auseinandersetzung auch für die Grundlagen-  schen Kirchenrechtstheorie, das heißt er geht  diskussion der Kanonistik sehr fruchtbar und  von einem Rechtsbegriff aus, der weltliches und  anregend wirken kann, beweist die vorliegen-  kirchliches Recht als strukturell gleichartig um-  de Arbeit. Im Problemfeld der theologischen  faßt. Strukturell wohne allem Recht, auch dem  Grundlagen der theologischen Rechtfertigung  Kirchenrecht, die Struktur von Anspruch und  des Kirchenrechts bildet das ius divinum eine Art  Anerkennung inne; demnach ist eine normativi-  Kristallisationspunkt, an dem sich klären und  stisch-positivistische Gleichsetzung von Recht  bewähren muß, wie sich Göttliches und Mensch-  mit Gesetz oder Regel abzulehnen. In den  liches im Recht der Kirche zueinander verhalten,  Rechtsbegriff hinein wird der „Dualismus von  was die Rede von einem ius divinum theologisch  Gerechtigkeit und Gnade“ getragen, wobei der  korrekt bedeuten kann und auf welche Weise  erste Aspekt die Norm, den Anspruch und die  solches „Recht“ seiner Herkunft und seiner ver-  Anerkennung in den Vordergrund stellt, wäh-  bindlichen Normsetzung nach gewonnen wird.  rend die zweite Komponente die personalen  L. greift den in verschiedener Hinsicht originel-  Elemente der Beziehung und der Statusbegrün-  len Ansatz des evangelischen Rechtsdenkers  dung betont; die beiden darauf abhebenden  Rechtskreise des Gnadenrechts und des Gerech-  Hans Dombois zum ius divinum auf, der diesem  Konzept kritisch gegenübersteht. L. stand dabei  tigkeitsrechts versteht Dombois als „supple-  vor der besonderen Schwierigkeit, bei Dombois  mentäre Einheit“ (100£f). Das Recht der Kirche ist  die Thematik des ius divinum nicht speziell  für Dombois in das Gnadenrecht eingeordnet.  thematisiert vorzufinden, sondern aus dem um-  Im Gnadenrecht aber geht es wesentlich um  fangreichen Gesamtwerk heraus erheben zu  Institutionen, die als „strukturelle Einheit“ von  müssen. Nach der Intention des Verfassers soll  vorgegebener Stiftung und gestaltender An-  die Arbeit „dem gegenseitigen Verständnis im  nahme verstanden werden (105). Am Beginn  ökumenischen Dialog“ (7) dienen; es soll ver-  aller Rechtsbildung in der Kirche steht für  sucht werden, „die Absolutheit eines ‚göttlichen  Dombois die „traditio“, verstanden als „Vorgang,  Rechts‘ in differenzierter Weise am Beispiel von  durch den Gott sich uns selbst gibt“ (114). Dieser  Hans Dombois sehen zu lernen, insofern sich in  Selbstgabe Gottes entspricht der Vorgang der  der konkreten Normsetzung Form und Inhalt,  „receptio“ als „Akt des Glaubensgehorsams”“ sei-  göttlicher Anspruch und menschliche Erkennt-  tens des Menschen (114); im Hinblick auf dender menschlichen un! spezl-
Kurze eine wirkliche Orientierungshilfe un! fisch kirchlichen Verantwortung entziehen”“ (7).
Klärung für Jjene ebatten über Kirchenfinan- Das sehr übersichtlich gegliederte, arer
zıerung, wIıe S1e sich der pastoralen DPraxıs Sprache verfaßte un! 'otz der anspruchsvollen
immer wieder ergeben. In der gleichen Reihe sol-
len demnächst weıtere staatskirchenrechtliche

Gedankenführung gut lesbare Werk ist drei
Kapitel gegliedert. Besondere Erwähnung VerI-

und kanonistische Arbeiten erscheinen, einer- 1en! das persönliche Geleitwort aus der er
se1ts eiıne Dissertation über „die Kirche und ihre Hans Dombois’ selbst. Dieser erkennt darın
Einrichtungen als Tendenzbetriebe unter beson- die Arbeit als eine, welche die ntentuon seines
derer Berücksichtigung der kath. Kirche“ (von Lebenswerkes trifft, bescheinigt ihr verständige

Eibensteiner) un: andererseits ine Hand- Uun! fachkundige Bearbeitung un! würdigt ihre
reichung Seelsorger ZU. TIrauungsprotokoll, ökumenische edeutung.
„Eherecht der Praxis” (von Kalb, eder- Kapitel ere1te' den en für die Darlegung
hilger). Auf diese Publikationen sel bereits jetz: beziehungsweise das Verständnis der Lehren
verwiıiesen. Hans Domboais’, welche dieser besonders un!
Linz Severin Lederhilger aus der Auseinandersetzung mıiıt den wesent-

lichen orgaben evangelischer Rechtstheologie
entwickelte. In diesem ersten Kapitel werden

ä LEDERHILGER SEVERIN Das „1US 101- evangelische Posiıtionen ZU: IUS dıvianum
num  &x hei Hans Dombaıts. und Recht, Han herausragender Entwürfe, welche

20). Plöchl, Wien 1994 (XXXVIIL 210). art. gleich die für die Nntwicklung wichtigsten Etap-
410,— pCn verkörpern (u.a Martin Luther, Christian

Spätestens seit der radikalen Infragestellung des Jomasıus, Rudolf£ Sohm, Uvo Andreas Wolf, arl
Kirchenrechts überhaupt un! damit se1ines Barth, ohannes Heckel, Erik dargelegt
Rechtscharakters durch Rudolf Sohm ist sich die (1—-79
Kanonistik dessen bewußt, sS1IE sich den viel- Kapitel 11 stellt das IUS divianum 1ın der Kirchen-
fältigen Herausforderungen durch die evangeli- rechtstheologie VO'  a} Hans Dombois VOI (8S0 —146).
sche Rechtstheologie tellen MU:| Dafß diese Dombois erweist sich als ertreter ıner monist1-
Auseinandersetzung uch für die rundlagen- schen Kirchenrechtstheorie, das heißt geht
diskussion der Kanonistik csehr fruchtbar und VO:  3 inem Rechtsbegriff aus, der weltliches un!
anregend wirken ann, beweist die vorliegen- kirchliches Recht als strukturell gleichartig
de Arbeit. Im Problemfeld der theologischen faist. Strukturell wohne em Recht, uch dem
Grundlagen der theologischen Rechtfertigung Kirchenrecht, die Struktur VO)  3 Anspruch un:!
des Kirchenrechts bildet das IUS divinum ıne Art erkennun inne; demnach ist eine normativı-
Kristallisationspunkt, dem sich klären und stisch-positivistische Gleichsetzung VO)]  } Recht
bewähren muß, wI1e sich Göttliches und Mensch- mıt Gesetz der Regel abzulehnen. In den
liches echt der Kirche zueinander verhalten, Rechtsbegriff hinein wird der „Dualismus VO  -
W as die ede Von ınem 1IUS diıvianum theologisch Gerechtigkeit un:! Gnade” getragen, wobei der
korrekt edeuten kann und auf welche Weise erste Aspekt die Norm, den Anspruch Uun! die
solches „Recht”“ seiner Herkuntft un:! seliner Vel- Anerkennun; in den Vordergrund tellt, wäh-
bindlichen Normsetzung nach geWONNEN wIird. rend die zweiıte Komponente die personalen

greift den in verschiedener Hinsicht originel- Elemente der Beziehung un der Statusbegrun-
len Satz des evangelischen Rechtsdenkers dung betont; die beiden darauf abhebenden

Rechtskreise des Gnadenrechts Uun!: des Gerech-Hans Dombaois ZU: IUS divinum auf, der diesem
Konzept kritisch gegenübersteht. Stan! el tigkeitsrechts versteht Dombaois als „supple-
VOTL der besonderen Schwierigkeit, bei Dombois mentare Einheit“ (100£) ] )as echt der Kirche 1st
die Thematik des IUS divinum nicht spezie. Dombois das Gnadenrecht eingeordnet.
thematisiert vorzufinden, sondern a us$s dem Im Gnadenrecht ber geht wesentlich
fangreichen esamtwerk heraus erheben stitutionen, die als „strukturelle Einheit“ von
mussen. ach der Intention des Verfassers soll vorgegebener Stiftung un gestaltender An-
die Arbeit „dem gegenseıtigen Verständnis im nahme verstanden werden Am Beginn
ökumenischen Dialog” (7) dienen; es soll VelI- er Rechtsbildung der Kirche steht für
sucht werden, „die Absolutheit ines ‚göttlichen Dombaois die Tadılı0 ,  ”“ verstanden als „Vorgang,
Rechts’‘ differenzierter Weise Beispiel VOomn durch den ‚ott sich uns selbst g1bt” Dieser
Hans Domboois sehen ZU lernen, insofern sich Selbstgabe Gottes entspricht der Vorgang der
der reten Normsetzung Form un! Inhalt, „recepti0” als „Akt des Glaubensgehorsams” sEe1-
göttlicher Anspruch un menschliche FErkennt- tens des Menschen (114); Hınblick auf den
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lesbare und durch umfangreich gesammeltes 
Datenmaterial interessante Buch bietet in seiner 
Kürze eine wirkliche Orientierungshilfe und 
Klärung für jene Debatten über Kirchenfinan­
zierung, wie sie sich in der pastoralen Praxis 
immer wieder ergeben. In der gleichen Reihe sol­
len demnächst weitere staatskirchenrechtliche 
und kanonistische Arbeiten erscheinen, einer­
seits eine Dissertation über "die Kirche und ihre 
Einrichtungen als Tendenzbetriebe unter beson­
derer Berücksichtigung der kath. Kirche" (von 
Ch. Eibensteiner) und andererseits eine Hand­
reichung für Seelsorger zum Trauungsprotokoll, 
"Eherecht in der Praxis" (von H. Kalb, S. Leder­
hilger). Auf diese Publikationen sei bereits jetzt 
verwiesen. 
Linz Severin J. Lederhilger 

• LEDERHILGER SEVERIN J., Das "ius divi­
num" bei Hans Dombois. (Kirche und Recht, 
Bd. 20). Plöchl, Wien 1994. (XXXVIII + 210). Kart. 
S41O,-. 
Spätestens seit der radikalen Infragestellung des 
Kirchenrechts überhaupt und damit seines 
Rechtscharakters durch Rudolf Sohm ist sich die 
Kanonistik dessen bewußt, daß sie sich den viel­
fältigen Herausforderungen durch die evangeli­
sche Rechtstheologie stellen muß. Daß diese 
Auseinandersetzung auch für die Grundlagen­
diskussion der Kanonistik sehr fruchtbar und 
anregend wirken kann, beweist die vorliegen­
de Arbeit. Im Problemfeld der theologischen 
Grundlagen der theologischen Rechtfertigung 
des Kirchenrechts bildet das ius divinum eine Art 
Kristallisationspunkt, an dem sich klären und 
bewähren muß, wie sich Göttliches und Mensch­
liches im Recht der Kirche zueinander verhalten, 
was die Rede von einem ius divinum theologisch 
korrekt bedeuten kann und auf welche Weise 
solches "Recht" seiner Herkunft und seiner ver­
bindlichen Normsetzung nach gewonnen wird. 
L. greift den in verschiedener Hinsicht originel­
len Ansatz des evangelischen Rechtsdenkers 
Hans Dombois zum ius divinum auf, der diesem 
Konzept kritisch gegenübersteht. L. stand dabei 
vor der besonderen Schwierigkeit, bei Dombois 
die Thematik des ius divinum nicht speziell 
thematisiert vorzufinden, sondern aus dem um­
fangreichen Gesamtwerk heraus erheben zu 
müssen. Nach der Intention des Verfassers soll 
die Arbeit "dem gegenseitigen Verständnis im 
ökumenischen Dialog" (7) dienen; es soll ver­
sucht werden, "die Absolutheit eines ,göttlichen 
Rechts' in differenzierter Weise am Beispiel von 
Hans Dombois sehen zu lernen, insofern sich in 
der konkreten Normsetzung Form und Inhalt, 
göttlicher Anspruch und menschliche Erkennt-
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nis- und Ausdrucksweise verbinden, ohne daß 
sie sich dadurch ... der menschlichen und spezi­
fisch kirchlichen Verantwortung entziehen" (7). 
Das sehr übersichtlich gegliederte, in klarer 
Sprache verfaßte und trotz der anspruchsvollen 
Gedankenführung gut lesbare Werk ist in drei 
Kapitel gegliedert. Besondere Erwähnung ver­
dient das persönliche Geleitwort aus der Feder 
Hans Dombois' selbst. Dieser anerkennt darin 
die Arbeit als eine, welche die Intention seines 
Lebenswerkes trifft, bescheinigt ihr verständige 
und fachkundige Bearbeitung und würdigt ihre 
ökumenische Bedeutung. 
Kapitel I bereitet den Boden für die Darlegung 
beziehungsweise das Verständnis der Lehren 
Hans Dombois', welche dieser besonders in und 
aus der Auseinandersetzung mit den wesent­
lichen Vorgaben evangelischer Rechtstheologie 
entwickelte. In diesem ersten Kapitel werden 
evangelische Positionen zum ius divinum an 
Hand herausragender Entwürfe, welche zu­
gleich die für die Entwicklung wichtigsten Etap­
pen verkörpern (u.a. Martin Luther, Christian 
Tomasius, Rudolf Sohm, Uvo Andreas Wolf, Karl 
Barth, Johannes Hecke!, Erik Wolf) dargelegt 
(1-79). 
Kapitel 11 stellt das ius divinum in der Kirchen­
rechtstheologie von Hans Dombois vor (80-146). 
Dombois erweist sich als Vertreter einer monisti­
schen Kirchenrechtstheorie, das heißt er geht 
von einem Rechtsbegriff aus, der weltliches und 
kirchliches Recht als strukturell gleichartig um­
faßt. Strukturell wohne allem Recht, auch dem 
Kirchenrecht, die Struktur von Anspruch und 
Anerkennung inne; demnach ist eine normativi­
stisch-positivistische Gleichsetzung von Recht 
mit Gesetz oder Regel abzulehnen. In den 
Rechtsbegriff hinein wird der "Dualismus von 
Gerechtigkeit und Gnade" getragen, wobei der 
erste Aspekt die Norm, den Anspruch und die 
Anerkennung in den Vordergrund stellt, wäh­
rend die zweite Komponente die personalen 
Elemente der Beziehung und der Statusbegriin­
dung betont; die beiden darauf abhebenden 
Rechtskreise des Gnadenrechts und des Gerech­
tigkeitsrechts versteht Dombois als "supple­
mentäre Einheit" (lOOf). Das Recht der Kirche ist 
für Dombois in das Gnadenrecht eingeordnet. 
Im Gnadenrecht aber geht es wesentlich um 
Institutionen, die als "strukturelle Einheit" von 
vorgegebener Stiftung und gestaltender An­
nahme verstanden werden (105). Am Beginn 
aller Rechtsbildung in der Kirche steht für 
Dombois die "traditio", verstanden als "Vorgang, 
durch den Gott sich uns selbst gibt" (114). Dieser 
Selbstgabe Gottes entspricht der Vorgang der 
"receptio" als "Akt des Glaubensgehorsams" sei­
tens des Menschen (114); im Hinblick auf den 


